
Dirk Rohpeter, Postfach 1610, D-37256 Eschwege, 0152/53265137, dirk.rohpeter@gmx.net 

 

Vorladung als Beschuldigter am Do 26.04.2012 
Polizeidirektion WMK, Dezentrale Ermittlungsgruppe Sontra 
Wichmannswiese 7, 36205 Sontra 
Sachbearbeiter Siembeck,POK 
 
 
Aktenz. ST/0314400/2012 
Sachverhalt: Missbrauch von Notrufen gemäß §145 StGB 
Tatzeit Fr. 16.03.2012 
 
Ich, Dirk Rohpeter, geb.am 27.03.1968 gebe zu am 16.03.2012 einen Notruf abgegeben 
zu haben, bin jedoch auch weiterhin der festen Überzeugung richtig gehandelt zu 
haben.  
Ich habe am 16.03.2012 in der Niederhonerstraße 44, Polizeidirektion Eschwege eine 
Anzeige aufgeben wollen, habe einen Mitarbeiter der Polizeidirektion angetroffen, 
welcher sich nicht am Computer anmelden konnte, der die Annahme der Anzeige 
verweigerte, mir Zeit geben wollte diese Anzeige über das Wochenende neu zu 
überdenken, der mir den Namen des Disziplinarvorgesetzten verweigerte, mir seinen 
Dienstausweis nicht zeigen wollte und mich unter Androhung von Gewalt der 
Dienststelle verwiesen hat.  
Da eine Uniform kein Dienstausweis ist und man einen echten Mitarbeiter der Exekutive 
am Handeln erkennt, musste ich davon ausgehen, daß dies kein Mitarbeiter der 
Polizeidirektion Eschwege war und habe den Notruf abgesetzt und das SEK 
angefordert. 
Ich selbst habe nach dem Notruf noch weitere 30 Minuten vor der Polizeidirektion 
gewartet, das per Notruf angeforderte SEK ist jedoch nicht eingetroffen.  
 
 
Aktenz. ST/0321969/2012 
Sachverhalt: Beleidigung gemäß 185 StGB 
Tatzeit Mo. 19.03.2012 
 
Der Sachverhalt der Beleidigung wird grundsätzlich angezweifelt !  
 
Ich, Dirk Rohpeter, geb.am 27.03.1968, habe am 19.03.2012 wiederholt versucht die 
Anzeige aufzugeben und den gleichen Mitarbeiter wie am Fr den 16.03.2012 
angetroffen.  
Wieder hat sich der Mitarbeiter geweigert die Anzeige ordnungsgemäß aufzunehmen, 
konnte sich nicht am Computer anmelden, weigerte zunächst ein polizeiliches 
Aktenzeichen zu vergeben. Erst nach erneuter Aufforderung verschwand dieser für ca. 
10 min und kam mit einem Notizzettel wieder, auf dem sich die Nr. ST/0321969/2012 
befand.  
Ich selbst war sehr überrascht, als ich die Vorladung erhielt, da das Aktenzeichen dieser 
Vorladung wegen Beleidigung ST/0321969/2012 trug.  
Aus diesem Grund bestehe ich auf eine Gegenüberstellung mit dem Mitarbeiter, um 
dessen Identität zweifelsfrei klären zu können ! 
 
Das Aktenzeichen zu meiner abgegebenen Anzeige vom 19.03.2012 ist mir also 
weiterhin unbekannt ! 


